
Zeitschrift: Der Fourier : offizielles Organ des Schweizerischen Fourier-Verbandes
und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Herausgeber: Schweizerischer Fourierverband

Band: 22 (1949)

Heft: 10

Rubrik: Einführungskurse in das neue Verwaltungsreglement

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


218 „DER FOURIER' Oktober 1949

treten, nachdem wir unsere Leser schon letztes Jahr einläßlich über die vorgese-
benen Neuerungen orientiert haben. Wir verweisen in dieser Beziehung auf die

Ausgaben vom März 1948 (Seite 49), September 1948 (Seite 201) und November
1948 (Seite 249). Es sei lediglich erwähnt, daß die Verfügung des EMD betr. mili-
tärische Entschädigungen den zu Lasten der Dienstkasse an die neue Truppenkasse
zu leistenden Beitrag für diejenigen Einheiten und Stäbe, die einen eigenen Haus-
halt führen oder am Haushalt einer andern Einheit oder Stabes teilnehmen, wie
folgt festsetzte:

a) für Rekruten- und Fachrekrutenschulen 2 Rp. für jeden Soldtag,
b) für Einheiten (Stäbe) im Wiederholungskurs 8 Rp. für jeden Soldtag,
c) für alle übrigen Schulen und Kurse 4 Rp. für jeden Soldtag.

Vielleicht wird sich nach Durchführung der Einführungskurse, auf die nach-

folgend hingewiesen wird, Gelegenheit bieten, auf bestimmte Fragen der Neuge-
staltung unseres Verwaltungsdienstes zurückzukommen.

Einführungskurse in das neue Verwaltungsreglement
Gemäß Beschluß der Bundesversammlung finden noch in diesem Jahre Ein-

führungskurse in das neue Verwaltungsreglement in der Dauer von 2 Tagen statt.
An diesen Kursen haben sämtliche Kriegskommissäre, Kommissariateoffiziere,
Quartiermeister, Fouriere, Fouriergehilfen, HD-Rechnungsführer und FHD-Rechj-
nungsführerinnen teilzunehmen.

Die Kriegskommissäre, Kommissariatsoffiziere, Regimentsquartiermeister und
andere Quartiermeister mit einer dem Regimentsquartiermeister entsprechenden
Einteilung werden zur Vorbereitung auf ihre Dienstleistung als Kurskommandanten
oder Klassenlehrer in zentrale Einführungskurse einberufen. Die zen-
tralen Einführungskurse finden statt:

Für 1. A. K. und Ter. Zone 1: am 21. und 22. Oktober 1949, Kaserne Bern.
Für 2. A. K. und Ter. Zone 2: am 24. und 25. Oktober 1949, Kaserne Emmen.
Für 3. A. K. und Ter. Zone 3: am 7. und 8. November 1949, Kaserne Dübendorf.
Für 4. A. K. und Ter. Zone 4: am 9. und 10. November 1949, Kaserne Dübendorf.
Für Fl. u. Flab Trp. und Armee-Trp.: 26. und 27. Oktober 1949. Kaserne Emmen.
Nach diesen zentralen Kursen werden von Mitte November an bis gegen Ende

des Jahres die Einführungskurse von den Heereseinheiten und Armee-Truppen
durchgeführt. Die K. K. der Heereseinheiten, der Ter. Kreise und der Armee-
Truppen funktionieren als Kurskommandanten. Für die Durchführung dieser Kurse
stehen den Heereseinheiten und den Ter. Kreisen die in ihrem Raum gelegenen
Kasernen zur Verfügimg. Die Einrückungszeiten werden so festgesetzt, daß sie
bei Benützung der ersten Morgenzüge eingehalten werden können. Für die beiden
Kurstage zusammen ist eine Arbeitszeit von mindestens 12 Stunden vorgesehen.

Wichtig :

Vor Beginn der Kurse sollen alle Kursteilnehmer im Besitze des neuen V. R.
und der Musterkomptabilität sein, welche den Kdt. zugestellt werden. Rechnungs-
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führer, die diese Unterlagen nicht rechtzeitig erhalten, haben sie vor dem Einrücken
bei ihrem Kdt. zu verlangen. Die Unterlagen sollen vor den Kursen gründlich
studiert werden. Es ist selbstverständlich, daß in der kurzen zur Verfügung stehen-
den Zeit die neuen Unterlagen nicht erschöpfend durchgearbeitet werden können.
Wir empfehlen deshalb, sich allfällige Fragen zu notieren und sie an den Kursen
selbst zur Diskussion zu stellen.

Die neue Beförderungsverordnung und unser Dienst
Am 6. September 1949 hat der Bundesrat eine neue „Verordnung über die

Beförderungen im Heere" erlassen und damit die letzte Verordnung vom 13. 10.

1939, welche seither wiederholt abgeändert worden ist, aufgehoben. Die Neu-
regelung drängte sich auf, hauptsächlich wegen den inzwischen eingetretenen Ände-

rangen in der Militärorganisation und weil auch eine gewisse Zusammenfassung
notwendig war.

Wir möchten im nachstehenden nur die wesentlichen Grundzüge dieser Ver-
Ordnung zusammenstellen, und zwar hauptsächlich soweit sie unsern Dienst betref-
fen.

Allgemeine Bestimmungen.
Die Verordnung findet Anwendung auf die Dienstpflichtigen aller Heeres-

blassen. Dagegen können Angehörige des Hilfdienstes im militärischen Grad nicht
befördert werden.

Für alle Beförderungen ist neben dem Bedarf die Tüchtigkeit maßgebend; ein-

zig die Beförderung zum Oblt. erfolgt nach Bedarf und Dienstalter.
Die Beförderung zum Gefreiten und zu allen Unteroffiziers-Graden erfolgt

am Schlüsse des letzten zur Beförderung notwendigen Dienstes; die Beförderung
zum Leutnant am Schlüsse der Offiziersschule. Im übrigen erfolgt die Beförde-

rung von Offizieren grundsätzlich auf den I.Januar eines Jahres.
Für die meisten Beförderungen ist eine gewisse Anzahl bestandener Wieder-

bolungskurse notwendig. Die Wiederholungskurse gelten hinsichtlich der Beförde-

rung auch dann als bestanden, wenn
a) nicht mehr als 20 o/o der Dauer des Wiederholungskurses (ohne Kadervorkurs)

versäumt werden;
b) ein Dienstpflichtiger vor Schluß des Wiederholungskurses ärztlich entlassen

oder in ein Spital evakuiert oder in eine andere Schule (Kurs) versetzt wird,
sofern er vor der Entlassung, Evakuierung oder Versetzung die Hälfte des Wie-

derbolungskurses (ohne Kadervorkurs) geleistet hat und bei der Tagwache des

folgenden Tages bei der Truppe noch anwesend war.
Generalstabsoffizieren, Offizieren der höheren Kommandostäbe etc. (d.h.

Offizieren, clie in Stäben oder Einheiten eingeteilt sind, welche nicht alljährlich
dreiwöchige Wiederholungskurse absolvieren) werden 11 Tage Dienst einem

Wiederbolungskurs gleichgestellt, sofern ihr Stab (Einheit) im betreffenden Jahre
zu keinem Wiederholungskurs aufgeboten wird. Dienstpflichtigen aller Truppen-
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